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§ 1 Name und Sitz

(1) Der Verein führt den Namen "Öko-lnstitut. Institut für 
angewandte Ökologie".

(2) Sitz des Vereins ist Freiburg i. Brsg. Büros befinden sich in 
Freiburg, Darmstadt und Berlin.

(3) Der Verein ist vom zuständigen Finanzamt im Sinne der 
§§ 51 ff der AO 1977 als gemeinnützig und im Sinne des 
§ l0 b EStG als besonders förderungswürdig anerkannt 
worden.

(4) Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

§ 2 Vereinszweck

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "steuerbe-
günstigte Zwecke" §§ 51 ff der AO und § l0 b EStG. 

(2) Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Umweltschut-
zes und der nachhaltigen Entwicklung. Dieser Zweck wird
auch durch die Förderung von Wissenschaft und Forschung
auf dem Gebiet der Ökologie und hier insbesondere auf
den Gebieten der Luftreinhaltung und des Klimaschutzes,
der Energieeinsparung, der Wasser- und Bodenreinhal-
tung, der Risikofragen im Zusammenhang mit Kerntechnik
und mit Gentechnologie, der Abfallvermeidung und -be-
handlung, der Ressourcenschonung, der Umweltgesetzge-
bung und der umweltverträglichen Verkehrskonzeptionen
im nationalen und internationalen Bereich erreicht. Die
gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse sollen nach
Möglichkeit auch Zwecken des Umweltschutzes, der Ver-
braucherberatung, des Naturschutzes, der Landschafts- 
sowie der Denkmalpflege zur Verfügung gestellt werden.

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:

(a) wissenschaftliche Veranstaltungen und Forschungs-
vorhaben

(b) Vergabe und Vermittlung von Forschungsaufträgen
(c) Erstellen von wissenschaftlichen Gutachten
(d) Beratung und Unterstützung von Bürgern und Bürge-

rinnen, die im Sinne der Vereinszwecke tätig sind
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(e) Veröffentlichung insbesondere der eigenen For-
schungsergebnisse

(f) Durchführen von Seminaren und Aufklärungsveran-
staltungen

(g) Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen
Vereinigungen, welche dieselben Ziele verfolgen

(h) Gründung von oder Beteiligung an juristischen 
Personen, welche dieselben Ziele verfolgen

(4) Angestellte, Mitarbeiter/innen und Mitglieder sind bei
wissenschaftlicher Betätigung nach § 2 Abs. 3 frei. Es be-
steht kein inhaltliches Weisungsrecht des Vorstandes, der
Geschäftsführung noch Dritter. Vorhaben, bei denen die
Wissenschaftsfreiheit nicht gewährleistet ist, werden nicht
durchgeführt.

(5) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(6) Der Verein erstrebt keinen Gewinn. Die Mittel des Vereins
dürfen nur zu satzungsmäßigen Zwecken verwendet wer-
den. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mit-
teln des Vereins. Keine Person darf durch Ausgaben, die
den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
Ausgaben und Vergütungen dürfen die tatsächlich ent-
standenen Kosten nicht überschreiten. Das Nähere regelt
die Finanzordnung.

§ 3 Vereinsmittel

(1) Die Mittel zur Erfüllung seiner Aufgaben erhält der Verein 
durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und sonstige Zuwen-
dungen.

(2) Die Beiträge und ein etwaiges Eintrittsgeld werden von 
der Mitgliederversammlung in einer Beitragsordnung 
festgelegt.

(3) Bei Austritt oder Ausschluss von Mitgliedern oder bei Auf-
lösung des Vereins bestehen keine Ansprüche auf bezahlte
Beiträge, Spenden oder sonstige Zuwendungen.
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§ 4 Mitgliedschaft

(1) Aktives oder förderndes Mitglied oder Ehrenmitglied kann 
jede natürliche und jede juristische Person oder Vereini-
gung werden, welche die Satzung des Vereins anerkennt
und bereit ist, die Ziele des Vereins zu unterstützen.

(2) Fördermitglieder unterstützen den Verein finanziell und 
ideell. Ehrenmitglieder unterstützen den Verein ideell.

(3a) Die aktive Mitgliedschaft wird in der Regel an Fördermit-
glieder auf Antrag verliehen, die sich bereits aktiv an der
Arbeit des Instituts beteiligt haben und besondere Kennt-
nisse und Erfahrungen im Umweltschutzbereich aufwei-
sen. Dazu zählen in Ausnahmefällen auch Personen, die
anderweitig im Umweltschutz im Sinne der Satzung des
Öko-Instituts tätig sind. Die aktive Mitgliedschaft ist schrift-
lich beim Vorstand zu beantragen. Die Vereinssatzung ist
schriftlich anzuerkennen. Auf Anfrage ist über die bisheri-
ge Tätigkeit, insbesondere im Bereich der Vereinsziele,
Auskunft zu erteilen. Anträgen von juristischen Personen
oder Vereinigungen ist die jeweilige Satzung und ein Be-
richt über die bisherige Tätigkeit beizufügen.

(3b) Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen wird ungeachtet der obi-
gen Bestimmungen für die Zeit ihrer Mitarbeit die aktive
Mitgliedschaft auf Antrag zuerkannt. Nach Beendigung 
ihrer Mitarbeit muss die Fortführung der aktiven Mitglied-
schaft beim Vorstand schriftlich beantragt werden. Mitar-
beiter/innen im Sinne dieser Regelung sind Angestellte.

(4) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Die Aufnah-
meerklärung erfolgt schriftlich. Die Schriftlichkeit ist Wirk-
samkeitsvoraussetzung.

(5) Der Vorstand kann die Aufnahme verweigern, wenn dies
im Interesse des Vereins geboten erscheint. Soweit dies
zweckmäßig ist, sollen die Gründe dem Antragsteller/der
Antragstellerin schriftlich mitgeteilt werden. Auf Antrag
des abgelehnten Bewerbers/der abgelehnten Bewerberin
kann die Mitgliederversammlung den Ablehnungsbe-
schluss mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder aufheben. Hierüber hat der Vorstand den Bewer-
ber/die Bewerberin schriftlich zu unterrichten unter Hin-
weis darauf, dass er/sie den Aufnahmeantrag erneuern
kann. Der Erneuerungsantrag ist wie ein neuer Aufnahme-
antrag zu behandeln. Die bisherigen Ablehnungsgründe
dürfen nicht mehr berücksichtigt werden.

_Satzung_
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(6) Die Mitgliedschaft erlischt außer durch Tod bzw. Löschung
einer juristischen Person im zuständigen Register bzw.
Auflösung der Vereinigung:

(a)  durch Austritt, der nur mit einer Frist von drei Mona-
ten zum Ende eines Geschäftsjahres schriftlich gegen-
über dem Vorstand erklärt werden kann

(b) durch Ausschluss wegen vereinsschädigenden Ver-
haltens, über den auf Antrag des Vorstandes die Mit-
gliederversammlung entscheidet

(c) durch Ausschluss wegen Beitragsverzuges, wenn das
Mitglied ein Jahr nach Rechnungsstellung nach drei-
facher Mahnung noch immer in Verzug ist und auf die
Folge der Säumnis hingewiesen wurde

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Die Mitglieder erhalten den Informationsdienst des Ver-
eins. Sie haben Zugang zu Literatur und Dokumentation
des Vereins und erhalten die wissenschaftlichen Untersu-
chungen des Vereins. Die nähere Ausgestaltung dieser
Rechte regelt der Vorstand. Die Ergebnisse der Forschungen
und Untersuchungen sind der Allgemeinheit zugänglich.
Auf sie wird in geeigneter Weise öffentlich hingewiesen.

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Bestimmungen der
Satzung einzuhalten, die Ziele des Vereins zu fördern und
die von der Mitgliederversammlung festgelegten Beiträge
zu zahlen. Die aktiven Mitglieder sind darüber hinaus ver-
pflichtet, den Vorstand bei der Verwirklichung des Jahres-
programms zu unterstützen.

§ 6 Organe und Gliederung des Vereins

(1) Organe des Vereins sind: die Mitgliederversammlung, der
Vorstand, die Geschäftsführung, das Leitungsgremium,
die Versammlungen der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen
(MAB), das Kuratorium und das Schiedsgericht.

(2) Zur Unterstützung des Vorstandes oder zur Durchführung
verschiedener Aufgaben kann der Vorstand bei Bedarf Ar-
beits- und/oder Projektgruppen bilden und aktive Mitglie-
der, Fördermitglieder und sonstige Sachkundige zur Mitar-
beit berufen.
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§ 7 Aufgaben der Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des
Vereins. Sie besteht aus allen aktiven Mitgliedern des Ver-
eins. Sie beschließt die langfristige Aufgabenstellung und
das jährliche Arbeitsprogramm.

(2) Der Mitgliederversammlung obliegen insbesondere:

(a) Wahl des Vorstandes, der Rechnungsprüfer/innen
und des Schlichters/der Schlichterin

(b) Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichts 
sowie des Berichts der Rechnungsprüfer/innen

(c) Abnahme der Jahresrechnung und Beschlussfassung,
ob der Vorstand zu entlasten ist

(d) Genehmigung des Haushaltsplanes und Festsetzung
der Mitgliedsbeiträge in einer Beitragsordnung

(e) Beschlussfassung über Anträge und alle sonstigen 
Tagesordnungspunkte

(f) Erlass einer Verfahrensordnung des Schiedsgerichts
und einer Wahlordnung

(g) Beschlussfassung über die Ordnung der Mitarbeiter-
vertretung im Öko-Institut

(h) Satzungsänderungen
(i) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins

§ 8 Einberufung der Mitgliederversammlung

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal
jährlich statt, nach Möglichkeit in Verbindung mit einer
wissenschaftlichen Tagung.

(2) Außerordentliche Mitgliederversammlungen werden vom
Vorstand nach Bedarf einberufen. Sie sind einzuberufen,
wenn dies mindestens 1/4 der aktiven Mitglieder schriftlich
vom Vorstand unter Angabe der Tagesordnung verlangt.

(3) Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung schriftlich
durch einen Brief ein. Der Nachweis der ordnungsgemä-
ßen Absendung der Einladungsschreiben wird durch den
zuständigen Geschäftsführer/die zuständige Geschäftsfüh-
rerin erbracht. Bei ordentlichen Mitgliederversammlungen
hat die Ladung mindestens zwei Monate vorher zu erfol-
gen, bei außerordentlichen Mitgliederversammlungen
mindestens zwei Wochen vorher. Der Ladung ist eine Ta-
gesordnung beizufügen. Weitere Unterlagen wie Haus-

_Satzung_
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haltsentwurf, Rechenschaftsbericht usw. sollen beigefügt
werden.

(4) Jedes aktive Mitglied hat eine Stimme. Juristische Perso-
nen und Vereinigungen haben eine Stimme und werden
durch ihre satzungsmäßigen Organe vertreten.

(5) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist bei ordnungs-
gemäßer Einberufung in jedem Falle beschlussfähig, es sei
denn, es sind außer den Vorstandsmitgliedern weniger als
10 Stimmen vertreten.

(6) Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind be-
schlussfähig, wenn mindestens 1/3 der Stimmen aller ak-
tiven Mitglieder vertreten ist.

(7) Ist eine Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, so
beruft der Vorstand diese durch eingeschriebenen Brief
mit einer Ladungsfrist von mindestens einem Monat er-
neut ein. Die erneut einberufene Mitgliederversammlung
ist ohne Rücksichtnahme auf die Zahl der anwesenden
Mitglieder beschlussfähig, wenn in der erneuten Ladung
darauf hingewiesen ist.

(8) Anträge zur Tagesordnung der Mitgliederversammlung
kann jedes Mitglied stellen. Die Anträge sind mindestens
einen Monat vor der ordentlichen Mitgliederversammlung
beim Vorstand schriftlich einzureichen und zu begründen.
Vorschläge für die Wahlen des Vorstandes, der Rech-
nungsprüfer/innen und des Schlichters/der Schlichterin
sind mindestens einen Monat vor der Mitgliederversamm-
lung beim Vorstand einzureichen. Der Vorstand soll die
Anträge und Vorschläge für die Wahlen mindestens zwei
Wochen vor dem Versammlungstermin den Mitgliedern
mitteilen. Die Behandlung von Empfehlungen kann die
Mitgliederversammlung zu Beginn in die Tagesordnung
aufnehmen. Die jeweilige Begründung soll beigefügt wer-
den. Zu Beginn der Mitgliederversammlung beschließt
diese über die Aufnahme der Ergänzungsanträge in die Ta-
gesordnung.

§ 9 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Fördermit-
glieder und Ehrenmitglieder haben das Recht der Anwe-
senheit. Die Förder- und Ehrenmitglieder werden in geeig-
neter Form auf die Mitgliederversammlung hingewiesen.
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(2) Soweit Gesetz und Satzung nichts anderes bestimmen, wer-
den alle Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesen-
den Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen werden nicht
gezählt. Bei Stimmgleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

(3) Wahlen und Abwahlen zum Vorstand erfolgen durch ge-
heime Abstimmung. Die Wahl des Rechnungsprüfers/der
Rechnungsprüferin und des Schlichters/der Schlichterin
kann statt geheim auch offen erfolgen, wenn alle anwe-
senden aktiven Mitglieder und die Kandidaten/Kandida-
tinnen damit einverstanden sind. Im Übrigen wird offen
abgestimmt.

(4) Die Förder- und Ehrenmitglieder sind über die Ergebnisse
der Mitgliederversammlung zu unterrichten.

(5) Das Weitere regelt die Mitgliederversammlung in einer
Geschäftsordnung.

§ 10 Kuratorium

(1) Der Vorstand kann solchen Personen, die durch ihre bishe-
rige Tätigkeit besondere Verdienste zur Verwirklichung der
Ziele des Vereins erworben haben, das Recht der Ehren-
mitgliedschaft unter Befreiung der Beitragszahlung anbie-
ten.

(2) Der Vorstand wählt insbesondere aus den Förder- und Eh-
renmitgliedern ein Kuratorium aus. Dieses unterstützt die
Arbeit des Vorstandes. Es kann eigene Ausschüsse zur Be-
ratung des Vorstandes bilden und Empfehlungen ausspre-
chen.

(3) Der Vorstand beruft einmal jährlich eine Sitzung des Kura-
toriums ein. Der Vorstand gibt dem Kuratorium auf dieser
Sitzung einen Rechenschaftsbericht. Die langfristige Auf-
gabenstellung sowie die kurzfristigen Schwerpunkte des
Vereins sollen erörtert werden.

§ 11 Der Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus sieben von der Mitgliederver-
sammlung gewählten aktiven Vereinsmitgliedern, drei
Mitarbeiter-Vertreter/innen, einem/r Vertreter/in des Lei-

_Satzung_
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tungsgremiums und kraft Amtes einem/r Vertreter/in der
Geschäftsführung. Bei Abstimmungen haben die Mitarbei-
ter-Vertreter/innen jeweils eine 2/3-Stimme.

(2) Die Mehrheit des Vorstandes besteht aus ehrenamtlichen
Mitgliedern. Übernimmt ein Vorstandsmitglied eine An-
stellung beim Institut und ist damit die Mehrheit ehren-
amtlicher Mitglieder nicht mehr vorhanden, scheidet die
betreffende Person aus dem Vorstand aus.

(3) Der Vorstand bestimmt den ersten und den zweiten Spre-
cher/die erste und die zweite Sprecherin aus den Reihen
der gewählten Mitglieder.

(4) Vertreter im Sinne des § 26 BGB sind der erste und der
zweite Sprecher/die erste und die zweite Sprecherin. Je-
der/jede ist allein vertretungsberechtigt.

(5) In einem Jahr werden vier Vorstandsmitglieder, im näch-
sten Jahr drei Vorstandsmitglieder jeweils für zwei Ge-
schäftsjahre gewählt. Die Wiederwahl ist zulässig. Nach
Ablauf seiner Amtsdauer bleibt das jeweilige Vorstands-
mitglied so lange im Amt, bis ein neues Vorstandsmitglied
gewählt ist.
Die Wahl erfolgt in einem Wahlgang. Gewählt sind die
Kandidaten/Kandidatinnen in der Reihenfolge der Stim-
men, die mindestens die Mehrheit der anwesenden akti-
ven Mitglieder erhalten. Erreichen nicht genügend Kandi-
daten/Kandidatinnen die erforderliche Mehrheit, erfolgt
für die restlichen Vorstandssitze ein zweiter Wahlgang. Ge-
wählt sind die Kandidaten/Kandidatinnen in der Reihen-
folge der Stimmen. Für jedes zu wählende Vorstandsmit-
glied steht jeweils eine Stimme zur Verfügung. Eine
Kumulation der Stimmen ist nicht möglich. Das Stimm-
recht ist nicht übertragbar.
Soweit es für die Besetzung eines Vorstandspostens er-
heblich ist, erfolgt eine Stichwahl zwischen den Kandi-
daten/Kandidatinnen mit gleicher Stimmenzahl. Über Ein-
wendungen gegen die Wahl beschließt die Mitgliederver-
sammlung unverzüglich mit einfacher Mehrheit, indem sie
eine Wiederholung der Wahl beschließt oder die Einwen-
dungen verwirft. Werden nach Befragen keine Einwen-
dungen erhoben, kann die Wahl später von den anwesen-
den Mitgliedern nicht mehr angefochten werden. Scheidet
ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode
aus, kann der Vorstand ein Ersatzmitglied für die restliche
Amtsdauer des/der Ausgeschiedenen bestellen.
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(6) Von den Versammlungen der Mitarbeiter/innen (MAB)
der Büros in Freiburg, Darmstadt und Berlin wird jeweils
ein/e Mitarbeiter-Vertreter/in für die Dauer eines Jahres in
den Vorstand gewählt. Die Wahl findet in geheimer Ab-
stimmung auf der Sitzung der Mitarbeiterbesprechung
statt, die auf die Mitgliederversammlung folgt. Bei der
Wahl der Mitarbeiter-Vertreter/innen sind der/die Ge-
schäftsführer/in und die Koordinatoren/innen nicht
stimmberechtigt. Das Leitungsgremium wählt den Vertre-
ter/die Vertreterin des Leitungsgremiums. Die Mitarbei-
tervertreter/innen sowie der/die Vertreter/in des Lei-
tungsgremiums für den Vorstand sind ihren Gremien
jeweils rechenschaftspflichtig.

(7) Vorstandsmitglieder üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.
Der Ersatz von Aufwendungen wird in der Finanzordnung
geregelt.

§ 12 Aufgaben des Vorstands

(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zu-
ständig, soweit sie nicht durch die Satzung einem anderen
Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat vor allem die Aufga-
be, den Verein organisatorisch zu leiten und die Beschlüs-
se der Mitgliederversammlung durchzuführen. Zu seinen
Aufgaben gehören insbesondere:

(a) Verwaltung des Vereinsvermögens
(b) Vorbereitung der Mitgliederversammlung
(c) Der Vorstand ernennt die Geschäftsführung und die

Koordinatoren/innen der Bereiche; die Geschäftsfüh-
rung kann aus einem Geschäftsführer/Geschäftsfüh-
rerin oder mehreren Geschäftsführern/Geschäftsfüh-
rerinnen sowie stellvertretenden Geschäftsführern/
Geschäftsführerinnen bestehen

(d) Erstellung und Vorlage des Jahres- und Kassenbe-
richts sowie die Vorlage des Haushaltsplans

(e) Vorbereitung und Durchführung des von der Mitglie-
derversammlung beschlossenen Tätigkeitsplans

(f) Abgabe von Erklärungen zu Ereignissen und Entwick-
lungen, die den Vereinszweck berühren

(g) Beschluss der Geschäftsordnung, Beschluss der Fi-
nanzordnung, der Richtlinien für die Übernahme und
Vergabe von Gutachten, der Richtlinien für die Ertei-

_Satzung_
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lung von Forschungsaufträgen sowie allgemeine
Richtlinien für die Arbeit des Vereins nach Bedarf

(h) der Beitritt zu Vereinigungen, die gleiche Zielsetzun-
gen verfolgen

(2) Der Vorstand kann einzelne Aufgaben delegieren. Insbe-
sondere wird auf die Aufgaben der Geschäftsführung und
des Leitungsgremiums hingewiesen.

§ 13 Beschlussfassung des Vorstands

(1) Zu den Vorstandssitzungen lädt der/die Geschäfts-
führer/in ein. Die Einberufung hat zu erfolgen, wenn 
mindestens zwei Vorstandsmitglieder dies verlangen.

(2) Der Vorstand ist mit einer Frist von mindestens sechs Ta-
gen schriftlich oder per e-mail einzuberufen. Bei unauf-
schiebbaren Entscheidungen ist der Vorstand notfalls tele-
fonisch oder per Telefax mit einer Frist von mindestens
einem Tag einzuberufen. Beschlüsse dieser außerordent-
lichen Sitzung sind auf der nächsten Vorstandssitzung zu
bestätigen. Werden sie nicht bestätigt, gelten sie als auf-
gehoben.

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei eh-
renamtliche Mitglieder anwesend sind. Eine Vertretung ist
nur in Ausnahmefällen für die Vertreter/innen der Mitar-
beiter/innen und des Leitungsgremiums zulässig.

(4) Vor der Sitzung wird eine Sitzungsleitung bestimmt. Be-
schlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden
Mitglieder gefasst. Bei Stimmgleichheit gilt der Antrag als
abgelehnt.

(5) Über die Sitzung ist von der Geschäftsführung ein Ergeb-
nisprotokoll anzufertigen, welches von ihr und vom Sit-
zungsleiter/von der Sitzungsleiterin zu unterzeichnen ist.
Das Protokoll soll Ort und Datum der Sitzung, die Namen
der Teilnehmer/innen, die gefassten Beschlüsse und das
Abstimmungsergebnis enthalten.

(6) Beschlüsse mit der Mehrheit der Mitglieder des Vorstands
können auch im Umlaufverfahren, telefonisch, per Telefax
oder e-mail gefasst werden. In diesem Falle hat die Ge-
schäftsführung unverzüglich ein Protokoll anzufertigen
und allen Vorstandsmitgliedern durch Brief zuzusenden.
Auf Verlangen von mindestens zwei Vorstandsmitgliedern
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ist der Beschluss bei der nächsten ordentlichen Vorstands-
sitzung erneut zu behandeln und zu bestätigen. Wird er
nicht bestätigt, so gilt er als aufgehoben.

(7) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung.

§§ 1144 GGeesscchhääffttssffüühhrruunngg

(1) Zur Führung der operativen Geschäfte (insbesondere Ein-
stellungen und Entlassungen von Personal, Abschluss von
Verträgen mit juristischen Personen und Auftraggebern
des öffentlichen Rechts, jedoch ausgenommen Grund-
stücksgeschäfte) ernennt der Vorstand einen Geschäfts-
führer/Geschäftsführerin sowie gegebenenfalls einen
oder mehrere stellvertretende Geschäftsführer/innen. Die
Geschäftsführer/innen erhalten die Stellung besonderer
Vertreter im Sinne des § 30 BGB. Jedem Geschäftsfüh-
rer/Geschäftsführerin ist nach außen unbeschränkte Ein-
zelvertretungsmacht erteilt.

(2) Die Geschäftsführer/innen bereiten die Beschlüsse des
Vorstandes und der Mitgliederversammlung vor und füh-
ren diese aus. Zu den regelmäßigen Aufgaben der Ge-
schäftsführung gehört die Erarbeitung eines Haushalts-
planentwurfes sowie die Einstellung und Entlassung von
Personal. Das Nähere regelt die nach § 12 (1) g zu erlas-
sende Geschäftsordnung.

(3) Werden mehrere Geschäftsführer/innen  ernannt, so ist je-
dem Geschäftsführer/Geschäftsführerin durch eine vom
Vorstand zu erlassende Geschäftsordnung ein abgrenzba-
rer Aufgabenbereich zu übertragen. Jeder Geschäftsfüh-
rer/Geschäftsführerin führt in seinem/ihrem Aufgabenbe-
reich die laufenden Geschäfte. Er/sie bereitet die
Beschlüsse des Vorstandes und der Mitgliederversamm-
lung für seinen/ihren Geschäftsbereich vor und führt sie
aus. Das nähere regelt die Geschäftsordnung.

(4) Die Geschäftsführung ist in ihrer Tätigkeit an die Satzung,
die allgemeinen Richtlinien und Statuten des Vereins und
die Weisungen des Vorstandes gebunden. In der Finanz-
ordnung ist näher zu bestimmen, welche Geschäfte jeweils
der Zustimmung des Vorstandes bzw. eines Vorstandsmit-
gliedes bedürfen, ohne dass hierdurch die Außenvertre-
tungsmacht der Geschäftsführer/innen beeinflusst wird.

_Satzung_
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_Satzung_

(5) Die Geschäftsführung hat den Vorstand regelmäßig über
ihre Tätigkeit und alle für den Vorstand wichtigen Entwick-
lungen des Vereines zu unterrichten.

§§ 1155 LLeeiittuunnggssggrreemmiiuumm

(1) Die Koordinatoren/innen der Bereiche und der/die Ge-
schäftsführer/in bilden das Leitungsgremium. Das Lei-
tungsgremium unterstützt den Vorstand und die Ge-
schäftsführung in der Durchführung der Vereinsgeschäfte.
Insbesondere erlässt es Richtlinien für die Arbeit zwischen
den Bereichen, entwickelt die Interdisziplinarität und Ko-
operationen sowie die Öffentlichkeitsarbeit und trifft son-
stige zeitnah notwendige Entscheidungen zur Aufrechter-
haltung des Geschäftsablaufes.

(2) Der Vorstand beschließt eine Liste der Kompetenzen des
Leitungsgremiums.

(3) Der Vorstand kann Beschlüsse des Leitungsgremiums auf-
heben. Die Beschlüsse des Leitungsgremiums sind durch
jedes Vorstandsmitglied außer dem/der Geschäftsfüh-
rer/in per Veto, das innerhalb einer Frist von einer Woche
nach Bekanntgabe des Protokolls der Sitzung des Leitungs-
gremiums durch die Geschäftsführung einzulegen ist, auf-
schiebbar. Der strittige Beschluss ist dann auf der folgen-
den Vorstandssitzung bzw. gem. § 13 (6) zu behandeln
und über seine Aufhebung endgültig zu entscheiden.

(4) Die Ernennung des/r Koordinators/in der Bereiche erfolgt
im Benehmen mit den Mitarbeitern/innen der Bereiche.

(5) Die Koordinatoren/innen der Bereiche sind in ihrer Tätig-
keit an die Satzung, die allgemeinen Richtlinien und Statu-
ten und die Weisungen des Vorstandes gebunden. In der
Finanzordnung ist näher zu bestimmen, dass sie zur Einge-
hung von Verpflichtungen über einen bestimmten Betrag
und/oder eine bestimmte Laufzeit der Zustimmung der
Geschäftsführung bedürfen.

(6) Die Koordinatoren/innen der Bereiche haben die Ge-
schäftsführung und den Vorstand regelmäßig zu unterrich-
ten.

(7) Das Leitungsgremium gibt sich eine Geschäftsordnung.
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§§ 1166 VVeerrssaammmmlluunngg ddeerr MMiittaarrbbeeiitteerr//iinnnneenn ((MMAABB))

(1) Die Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle Freiburg sowie
der Büros in Darmstadt und Berlin bilden jeweils für ihren
Standort die Versammlungen der Mitarbeiter/innen des
Öko-lnstituts. Als Mitarbeiter/in gilt der/die, mit dem/der
das Öko-lnstitut ein Anstellungsverhältnis eingegangen
ist, aus dem ein Gehalt bezogen wird.

(2) Jede/r Mitarbeiter/in ist auf der Versammlung der Mitar-
beiter/innen (MAB) an seinem/ihrem Dienstort stimmbe-
rechtigt. Mitglieder der Geschäftsführung und Koordinato-
ren/innen sind nicht stimmberechtigt.

(3) Die Versammlung der Mitarbeiter/innen (MAB) ist be-
schlussfähig, wenn mindestens ein Viertel der Mitarbei-
ter/innen eines Dienstortes anwesend sind.

(4) Die Mitarbeitervertreter/innen für den Vorstand werden
gemäß § 11 (6) gewählt.

(5) Die Versammlung der Mitarbeiter/innen (MAB) gibt sich
eine Geschäftsordnung.

§§ 1177 RReecchhnnuunnggsspprrüüffuunngg

(1) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Rechnungsprü-
fer/innen, die nicht Mitglied des Vorstandes sind. Die
Rechnungsprüfer/innen werden jeweils für die Dauer von
zwei Geschäftsjahren gewählt. Eine Wiederwahl ist zu-
lässig.

(2) Die Rechnungsprüfer/innen prüfen die Kassen- und Rech-
nungsführung des Vorstandes nach Ablauf eines jeden Ge-
schäftsjahres und berichten darüber auf der ordentlichen
Mitgliederversammlung. Ihre Tätigkeit ist ehrenamtlich.

(3) Die Rechnungsprüfer/innen können nach eigenem Ermes-
sen zur Rechnungsprüfung eine/n vereidigte/n Wirt-
schaftsprüfer/in oder eine/n Steuerberater/in hinzu-
ziehen, der/die gegebenenfalls die Kassen- und Rech-
nungsführung zu testieren hat; sie müssen einen sol-
chen/eine solche hinzuziehen, wenn die Mitgliederver-
sammlung dies beschließt.

_Satzung_
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_Satzung_

§§ 1188 SScchhiieeddssggeerriicchhtt

(1) Alle Streitigkeiten, die sich zwischen Mitgliedern und Ver-
ein, einzelnen Organen und/oder einzelnen Mitgliedern
und Organen des Vereins ergeben sollten, sind unter Aus-
schluss des Rechtswegs durch das Schiedsgericht zu ent-
scheiden.

(2) Der Schlichter/die Schlichterin ist von der Mitgliederver-
sammlung mit 2/3 Mehrheit für die Dauer von vier Jahren
zu wählen. Er/sie soll die Befähigung zum Richteramt ha-
ben. Wiederwahl ist zulässig. Der Schlichter/die Schlichte-
rin darf nicht Mitglied des Vorstands sein.

(3) Die klagende Partei hat ihr Vorbringen dem Schlichter/ der
Schlichterin schriftlich zu unterbreiten und den Gegner/die
Gegnerin zu bezeichnen. Der Schlichter/die Schlichterin
stellt die Klageschrift dem Gegner/der Gegnerin zu und
unterrichtet den Vorstand. Der Gegner/die Gegnerin kann
innerhalb von zwei Wochen schriftlich erwidern. Es steht
im Ermessen des Schlichters/der Schlichterin, weitere Aus-
künfte einzuholen und die Parteien zu weiteren Erklärun-
gen aufzufordern. Eine mündliche Verhandlung steht im
Ermessen des Schlichters/der Schlichterin. Die Entschei-
dung ist schriftlich zu begründen. Sie ist den Parteien und
dem Vorstand mit eingeschriebenem Brief zuzustellen.

(4) Innerhalb eines Monats kann die Partei, die durch die Ent-
scheidung beschwert ist, durch eingeschriebenen Brief das
Schiedsgericht anrufen, indem sie dem Gegner/der Geg-
nerin den von ihr gewählten Schiedsrichter/die von ihr 
gewählte Schiedsrichterin benennt und den Gegner/die
Gegnerin auffordert, einen weiteren Schiedsrichter/eine
weitere Schiedsrichterin innerhalb von zwei Wochen ab
Empfang des Briefes zu benennen. Versäumt die beklagte
Partei die Frist, so kann die Klagepartei den Präsiden-
ten/die Präsidentin des Landgerichts Freiburg i.Br. um 
die Ernennung des zweiten Schiedsrichters/der zweiten
Schiedsrichterin ersuchen.
Die beiden Schiedsrichter/innen wählen den Obmann/die
Obfrau. Dieser/diese muss die Befähigung zum Richter-
amt besitzen. Können sich die Schiedsrichter/innen über
die Person des Obmanns/der Obfrau nicht innerhalb von
drei Wochen ab Ernennung des zweiten Schiedsrichters/
der zweiten Schiedsrichterin einigen, so kann die Klage-
partei den Präsidenten/die Präsidentin des Landgerichts
Freiburg i.Br. um die Ernennung des Obmanns/der Obfrau
ersuchen.
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(5) Die Art der Durchführung des Verfahrens bestimmt das
Schiedsgericht nach freiem Ermessen, doch soll, wenn
nicht beide Parteien verzichten, eine mündliche Verhand-
lung stattfinden. Die Vergütungen des Schiedsgerichts
werden in der Finanzordnung geregelt.

(6) Gerichtsstand ist Freiburg i.Br.

§§ 1199 SSaattzzuunnggssäännddeerruunnggeenn uunndd AAuuffllöössuunngg ddeess VVeerreeiinnss

(1) Die Satzung kann mit 2/3 Mehrheit der anwesenden Stim-
men einer Mitgliederversammlung geändert werden. Eine
Änderung des Zwecks des Vereins kann mit 4/5 Mehrheit
der anwesenden Stimmen einer Mitgliederversammlung
beschlossen werden. Die schriftliche Zustimmung der in
der Mitgliederversammlung nicht erschienenen Mitglieder
zu einer Änderung des Zwecks des Vereins kann nur inner-
halb eines Monats gegenüber dem Vorstand erklärt 
werden.

(2) Zur Auflösung des Vereins ist eine 4/5 Mehrheit der anwe-
senden Stimmen erforderlich. Die Auflösung kann nur auf
einer Mitgliederversammlung beschlossen werden, zu der
unter Bekanntgabe des Auflösungsantrags und der den
Antrag stellenden Mitglieder geladen wurde.

(3) Sofern bei einem Auflösungsbeschluss keine besonderen
Liquidatoren/Liquidatorinnen bestellt werden, sind der er-
ste und zweite Sprecher/die erste und zweite Sprecherin
die einzeln vertretungsberechtigten Liquidatoren/Liquida-
torinnen.

(4) Über das verbleibende Vereinsvermögen wird mit dem
Auflösungsbeschluss befunden. Es ist von dem Vermö-
gensübernehmer unmittelbar und ausschließlich für ge-
meinnützige Zwecke im Sinne einer Förderung der Verein-
sziele zu verwenden. Beschlüsse über die zukünftige
Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilli-
gung des Finanzamtes ausgeführt werden.

_Satzung_
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